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Art. 6  Stellung der Sicherungsverwahrten 
 
(1) 1Die Sicherungsverwahrten unterliegen den in diesem Gesetz vorgesehenen Beschränkungen ihrer 
Freiheit. 2Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht enthält, dürfen ihnen nur solche 
Beschränkungen auferlegt werden, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur Abwendung einer 
schwerwiegenden Störung der Ordnung der Anstalt unerlässlich sind.

(2) 1Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen ist diejenige zu wählen, die die 
Sicherungsverwahrten voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. 2Eine Maßnahme darf nicht zu einem 
Nachteil führen, der zu dem angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. 3Sie ist nur so lange 
zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder nicht mehr erreicht werden kann.


